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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion der CDU

zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten
- Drucksache 6/7638 -

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/6963 -

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Waldgeset-
zes - Schaffung eines forstwirtschaftlichen Vorkaufs-
rechtes

Die Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Es wird folgende neue Nummer 2 eingefügt:

"2. a) In § 10 Abs. 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:

'Eine Umwandlung zur Errichtung von Windenergieanlagen 
ist nicht zulässig.'

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden zu den Sätzen 3 und 4."

2. Die bisherigen Nummern 2 bis 11 werden die Nummern 3 bis 12.

Begründung:

Wald steht unter besonderem gesetzlichen Schutz, seine Erhaltung und 
Mehrung ist als Gesetzeszweck im Thüringer Waldgesetz ausdrücklich 
formuliert. Dies hängt mit den vielfältigen Nutz-, Schutz- und Erholungs-
funktionen zusammen, die der Wald für den Menschen erfüllt, mit der 
besonderen Naturnähe und Artenvielfalt. Das Ökosystem Wald beein-
flusst das Klima sowie die Luft- und Wasserqualität positiv und sichert 
damit auch die Lebensgrundlagen für uns Menschen. Gesundes Trink-
wasser ist ohne Waldgebiete undenkbar. Viele Waldflächen liegen in-
nerhalb von Schutzgebieten wie Nationalparke, Biosphärenreservate, 
Naturparke, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete. Dies schließt 
eine Errichtung von Windkraftanlagen dort häufig schon rechtlich aus. 
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Nicht zuletzt haben Windenergieanlagen negative Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild und damit auf die Erholungsfunktion des Waldes. 
Zur Errichtung und dem Betrieb dieser baulichen Anlagen sind ein ent-
sprechend ausgebautes Wegenetz und eine Netzanbindung notwendig.

Der Wald soll von Windenergieanlagen frei gehalten werden, um die wild-
lebenden Arten zu schützen (Stichworte: Vogel- und Fledermausschlag) 
und ein ungestörtes Naturleben für Waldbesucher in einer ringsum hek-
tischen Umwelt zu ermöglich (Stichworte: Schall, Schattenwurf, Gefähr-
dung durch Eisbruch et cetera).

Für die Fraktion:

Mohring
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